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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Informationen zu den Beteiligungsunterlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Stellungnahmen der Fachdienste und des Abfallwirtschaftsbetriebes werden 
nachfolgend behandelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 3. 
Die Äußerungen und Hinweise werden gemäß Ergebnis der Behandlung in das weitere 
Verfahren eingestellt. 

 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
A 
 
zu 1. 
Die Hinweise werden nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
 
 
zu 2. 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
zu 3. 
- 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Die Erreichbarkeit wird im weiteren Verfahren überprüft. Eine bedingte Befahrbarkeit des 
Geh- und Radweges für die konkreten Benutzergruppen soll gesichert werden z.B. durch 
Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten und Baulasten. 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5. 
- 
 
zu 6. 
Hier ist klarzustellen, Stellplätze für Behinderte sind grundsätzlich zulässig auf den 
Grundstücken. Es war jedoch beabsichtigt, die Parkplätze für den ruhenden Verkehr 
möglichst nicht auf den Grundstücken zu realisieren. Deshalb bestand die Ausnahme 
dahingehend, dass nur Stellplätze für Behinderte zulässig sind. 
 
zu 7. 
Es ist klarzustellen, dass die Höhenlage unter Berücksichtigung des derzeit vorhandenen 
Geländes zu ermitteln ist. Diese Praxis ist gängig und wird aufrechterhalten.  
 
 
 
 
 
zu 8. 
Es ist das Gelände gemeint, dass für die Bebauung vorgesehen ist. Durch entsprechende 
Skizzen soll das im Grunde formuliert werden. So kann gesichert werden, dass dynamisch 
eine Verschiebung auf dem Grundstück möglich ist und die Festsetzungen eingehalten 
werden. Dies wurde bereits praktiziert. Sofern die Erschließungsstraße hinsichtlich der 
Höhe festliegt, könnte dies auch als Grundlage für die Festsetzung genutzt werden. Unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten wird jedoch die dynamische Festlegung 
anhand der Eckpunkte als vorteilig angesehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
Klarstellung. 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
zu 9. 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die von der Naturschutzbehörde benannten Belange sind zu bearbeiten. Das konkrete 
Konzept ist für die Bearbeitung zugrunde zu legen. 
 
 
 
zu 2. 
Die Eingriffs-/ Ausgleichsregelung ist zu erstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Baum- und Alleenschutz ist zu beachten. Die Allee an der Strandstraße soll erhalten 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die Gemeinde stellt den Flächennutzungsplan auf und berücksichtigt hier die 
Zielsetzungen für das gesamte Gemeindegebiet. In Bezug auf die westliche Teilgrenze 
wird sich die Gemeinde mit dem Konzept beschäftigen und dies im Rahmen des Entwurfs 
erörtern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
? Westliche Ausdehnung. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

  



Anlage 1 zum Beschluss 2020-________- Bebauungsplan Nr. 19 für die Ferienanlage nördlich der Ortslage Niendorf und westlich der Strandstraße der Gemeinde Hohenkirchen  

 9 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Artenschutzrechtliche Belange werden durch Gutachten bewertet. Vom Grundsatz wird 
davon ausgegangen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht eintreten und 
ausgeschlossen werden können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
zu 5. 
Die Anforderungen an den Biotopschutz werden beachtet. Dies wird im Rahmen des 
Gesamtkonzeptes bewertet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6. 
Die Vereinbarkeit mit der Natura 2000-Schutzgebietskulisse kann aus Sicht der Gemeinde 
hergestellt werden. Vorprüfungen wurden bereits durchgeführt. Im Ergebnis der 
Vorprüfungen wird von einer Vereinbarkeit ausgegangen. Das konkrete Konzept für das 
Feriengebiet wird für die abschließende Prüfung zugrunde gelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7. 
Die Rechtsgrundlagen sind zugrunde zu legen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass abfallrechtliche Belange nicht berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
D 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange im Rahmen der Abwägung behandelt 
werden müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Anforderungen an den Bodenschutz sind im Rahmen des Umweltberichtes zu 
beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
E 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Belange sind der Abwägung zuzuführen. Hinsichtlich des Schallschutzes sind im 
Grunde Überprüfungen nach Vorlage des konkreten Konzeptes vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Gemeinde Hohenkirchen wird nach endgültiger Abstimmung zum Entwurf auch die 
schallseitigen Festsetzungen berücksichtigen. Grundlage für den Beschluss über den 
Entwurf ist die Erstellung einer Schalluntersuchung, die die Auswirkungen der 
überörtlichen Verkehrsträger auf das Gebiet untersucht und ggf. interne Anforderungen an 
den erforderlichen Schallschutz betrachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
F 
 
zu 1. 
Die Anforderungen an den Brandschutz und die Löschwasserbereitstellung sind zu 
sichern. Dies ist im Rahmen des Konzeptes entsprechend zu beachten. 

 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
G 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Anforderungen der Straßenaufsichtsbehörde sind entsprechend im Rahmen der 
Vorbereitung zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Kreisstraße wird nur dargestellt. 
 
 
 
H 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
I 
zu 1. 
Die Anforderungen zur Abfallentsorgung sind mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb 
entsprechend abzustimmen. Die Gemeinde verfolgt hier das Ziel entweder 
Gemeinschaftsstellplätze zu schaffen oder eine Entsorgung am Entsorgungstag sicher zu 
stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 
zu 1. 
Siehe nachfolgende Stellungnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Anforderungen des Katasteramtes sind einzuhalten. 
 
 
 
 
zu 3. 
Der Katasterbestand wird vor dem Satzungsbeschluss überprüft. 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Das Luftbild mit den Aufnahmepunkten wird zur Kenntnis genommen. Die 
Aufnahmepunkte sind dauerhaft zu sichern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 



Anlage 1 zum Beschluss 2020-________- Bebauungsplan Nr. 19 für die Ferienanlage nördlich der Ortslage Niendorf und westlich der Strandstraße der Gemeinde Hohenkirchen  

 23 
 



Anlage 1 zum Beschluss 2020-________- Bebauungsplan Nr. 19 für die Ferienanlage nördlich der Ortslage Niendorf und westlich der Strandstraße der Gemeinde Hohenkirchen  

 24 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 
 
 
zu 0. 
Die Belange sind über ein Entwässerungskonzept abzustimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Allgemeine Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der ZVG wird beteiligt. 
 
 
zu 2. 
Allgemeine Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Abstimmung erfolgt mit dem 
ZVG. 
 
 
zu 3. 
Ein Entwässerungskonzept wird erstellt. Dies ist Grundlage für den Entwurfsbeschluss. 
 
 
 
 
zu 4. 
Rechtsgrundlagen sind zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 0. 
Siehe nachfolgende Stellungnahme und deren Behandlung. 
 
 
 
 
 
zu 1.1. 
Die Abstimmung mit den Landwirten erfolgt. 
 
 
 
 
 
zu 1.2. 
Der Kompensationsbedarf wird im Rahmen des Verfahrens abgestimmt. 
 
 
 
zu 2.1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass kein Verfahren zur Neuregelung berührt ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
zu 3.1. 
Die Anforderungen zum Schutz der Natura 2000-Schutzgebietskulisse sind zu beachten. 
Die entsprechenden Verträglichkeitsnachweise sind zu erbringen. 

 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3.2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wasserwirtschaftliche Belange nicht berührt sind. 
 
 
 
 
zu 3.3. 
Hinweise auf Altlasten wurden nicht bekanntgegeben. 
 
 
 
 
 
zu 3.4. 
Entsprechende Hinweise sind bereits beachtet. 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine BImSch-Anlagen berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
zu 2. 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die raumordnerische Bewertung wird zur Kenntnis genommen und die Zustimmung 
beachtet. Die Kapazität mit 400 Betten wird begrenzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Die Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung 
wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 5. 
Die Unterlagen werden entsprechend der Behörde zur Verfügung gestellt. 

 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anforderungen für die Planung zu 
berücksichtigen sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Stellungnahme abgegeben wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Allgemeine Ausführung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
zu 3. 
Die Anforderungen des Schallschutzes sind ohnehin zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Denkmale vorhanden sind. Entsprechende 
Hinweise zur Vorgehensweise bei Funden sind zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange hinreichend beachtet wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der Landesrelvanz berührt sind. 
 
zu 2. 
Der Landkreis wurde beteiligt. 
 
zu 3. 
Auf Hinweise im Zusammenhang mit Kampfmittelfunden und das Hinweisblatt mit dem 
Auskunftsersuchen wird verwiesen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
zu 4. 
Der Bearbeitungsvermerk wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zuständigkeit der Deutschen Telekom Technik GmbH wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Planunterlagen werden für die Verfahrensdokumentation genommen. Es handelt sich 
um Leitungsverläufe an der Straße und zum Grundstücksanschluss. 
 
zu 3. 
Die Planung wird mit der Telekom entsprechend abgestimmt. Die Gemeinde geht von 
einer Vereinbarkeit aus. Der Erschließungsträger wird auf die Forderung der Telekom 
hingewiesen. Die entsprechenden Verträge sind bei Bedarf zu vereinbaren. Im weiteren 
Verfahren ist darauf hinzuweisen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Die Bauausführung ist abzustimmen. Die technische Planung hat die vorhandenen 
Leitungen und Kabel der Telekom zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 0. 
Die allgemeine Zielsetzung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 1.1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich die Möglichkeiten der Ver- und 
Entsorgung bestehen. 
 
zu 1.2. 
Erschließungsverträge werden vereinbart sobald das Konzept vorliegt.  
 
 
 
 
zu 2. 
Die Hinweise werden beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
zu 3. 
Die Hinweise sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Die wasserrechtliche Erlaubnis für das gewählte Konzept ist zu beantragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5. 
Der Nachweis ausreichenden Löschwassers ist unter Zuhilfenahme von 
Regenwasserreservoirs oder Zisternen zu erbringen. Maßgeblich hängt der zukünftige 
Bedarf von dem baulichen Konzept ab. Dies ist zu ergänzen.  
 
 
 
zu 6. 
Abstimmungen werden geführt. 
 
 
 
zu 7. 
Die Pläne werden entsprechend der Verfahrensdokumentation beigefügt. 

 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
zu 2. 
Die Leitungen und Leitungsverläufe werden zu den Verfahrensunterlagen genommen. 
 
zu 3. 
Abstimmungen mit der E.DIS werden rechtzeitig geführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Anforderungen an Bepflanzungen sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5. 
Anforderungen an Freileitungen sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6. 
Anforderungen für Kabel sind zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7. 
Der Lageplan wird zu den Verfahrensdokumenten genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus dem Bereich Wismar-Land keine Leitungen 
vorhanden sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 2. 
Die für das Gebiet relevanten Ver- und Entsorger werden beteiligt. 

 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
zu 2. 
Die Stellungnahme gilt nur für den Planbereich. Das ist der Gemeinde bekannt. 
 
zu 3. 
Die Gemeinde führt das Verfahren weiterhin wie bisher fort. Zusätzlich sind 
Einsichtnahmemöglichkeiten im Internet möglich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 



Anlage 1 zum Beschluss 2020-________- Bebauungsplan Nr. 19 für die Ferienanlage nördlich der Ortslage Niendorf und westlich der Strandstraße der Gemeinde Hohenkirchen  

 53 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass bis auf einzelne Belange der GasLINE Belange 
nicht berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Der Plangeltungsbereich ist richtig wiedergegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Das BIL-Portal wird im Rahmen der Entwurfsphase weiterhin beteiligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Leitungsverläufe vorhanden sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5. 
Zur Sicherheit wird die GasLINE im weiteren Beteiligungsverfahren mit dem Entwurf 
beteiligt. Vom Grundsatz wird auch davon ausgegangen, dass Belange nicht berührt sind. 
 
 
 
 
zu 6. 
Leitungen Dritter werden in dem Umfange wie aus Sicht der Gemeinde erforderlich 
befragt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange nicht berührt sind. 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken vorgetragen werden. 
 
zu 2. 
Sollte der BBL M-V weitergehend Anforderungen haben, möge es die entsprechenden 
Fachabteilungen beteiligen. Die Gemeinde hat die aus ihrer Sicht zu beteiligenden 
Behörden und TÖB beteiligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Bundeswehr berührt jedoch nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
zu 2. 
Die Bundeswehr wird im weiteren Planverfahren beteiligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände erhoben werden.  
 
 
 
zu 2. 
Gutachten sind nicht erforderlich aus Sicht der Gemeinde. 
 
zu 3. 
Kontaktinformation wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Hinweise berühren nicht die Festsetzungen des Bebauungsplanes und sind 
unabhängig vom Bauleitplanverfahren zu regeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die Kontaktinformation wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte vorhanden sind. 
 
zu 2. 
Der Landkreis wurde beteiligt. Die Stellungnahme liegt vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Anlagen sind nicht vorhanden. Die 
Beteiligung mit dem Entwurf ist mit Entwässerungskonzept vorzusehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Zur Sicherung der Löschwasserbereitstellung sind die entsprechenden Voraussetzungen 
im Rahmen der Entwurfsphase zu schaffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Einwendung zum Geh- und Radweg wird nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende 
Behandlung. 
 
zu 2. 
Die Gemeinde setzt sich mit dem Geh- und Radweg auseinander. 
Ein Geh- und Radweg soll hier durchaus weiterhin vorgesehen werden. Inwiefern der 
Geh- und Radweg hier unmittelbar realisiert wird, bleibt der weiteren Abstimmung 
vorbehalten. Es wäre auch denkbar, dass die Strandstraße als solche mit dem begleitenden 
Geh- und Radweg genügt. Gesamtkonzeptionell bleibt die Wegeabsicht dargestellt. 
In jedem Falle wird beachtet, den Weg an das Flurstück 17/3 anzubinden. Hier sollen 
entsprechende Varianten vorgesehen werden. Die Gemeinde hatte ursprünglich die 
kürzeste Wegeverbindung gewählt. Um das Durchschneiden des Flurstücks 20/22 zu 
vermeiden, bietet es sich an, den Geh- und Radweg auf das Flurstück 17/3 zu verlegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 0. 
Die Anregungen werden nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
zu 1. 
Diese Sachdarstellung ist so nicht richtig. 
Die Gemeinde Hohenkirchen hatte mehrfach den Bebauungsplan beraten und auf den 
Sitzungen des Bauausschusses und der Gemeindevertretung erörtert. Letztlich ist der 
Beschluss zum Vorentwurf am 27.09.2018 gefasst worden. Die Öffentlichkeitsbeteiligung 
ist durch Bekanntmachung gemäß Hauptsatzung bekannt gemacht worden für die Zeit 
vom 08.03.2019 bis zum 08.04.2019. Insofern ist die Information erfolgt. 
 
zu 2. 
Im Rahmen der Beschlussempfehlung ist der Geh- und Radweg zur Aufnahme in den 
Vorentwurf des Bebauungsplanes auf der Sitzung am 27.09.2018 empfohlen worden. 
Entsprechend wurde der Plan dargestellt. Somit war Gelegenheit für eine frühzeitige 
Erörterung mit den Behörden und TÖB gegeben. 
 
zu 3. 
Die Flächen sind für die Entwicklung eines Feriengebietes vorgesehen. Mit Interessenten 
wurden auch Abstimmungen geführt. Die Gemeinde stellt die Planung unabhängig von 
den formulierten Investoreninteressen auf bzw. unter Berücksichtigung der Abwägung 
objektiver und subjektiver Belange sowie privater und öffentlicher Belange. Die 
Gemeinde Groß Walmstorf hatte seinerzeit die Entwicklung des Ferienhausgebietes 
bereits vorbereitet. Bereits im Flächennutzungsplan der ehemaligen Gemeinde Groß 
Walmstorf waren die Flächen enthalten. Die Zielsetzung zur Entwicklung einer 
Ferienhausanlage mit 400 Betten war dargestellt worden. 
 
zu 4. 
In Bezug auf den Artenschutz wird dem Entwurf ein Artenschutzfachbericht beigelegt. Im 
Artenschutzfachbericht wird unter Berücksichtigung der örtlichen Inaugenscheinnahme 
und Aufnahme auf das Arteninventar eingegangen. Nach derzeitigem Stand der Dinge 
können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. Durch Beleg 
mit Gutachten ist darzulegen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
ausgeschlossen werden können. Insofern werden die Belange beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Der Flächennutzungsplan stellt die Entwicklung der Gemeinde in den Grundzügen dar. 
Aus Sicht der Gemeinde ist der Bebauungsplan als aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt zu betrachten. Anhand einer Überlagerung werden die Grünflächen, die 
Wohnbauflächen und das Sondergebiet für Ferienhäuser übereinander gedeckt. 
Daraus ist ersichtlich, dass es zu einer Verschneidung der unterschiedlichen 
Flächenansprüche kommt. Die Gemeinde ist weiterhin der Auffassung, dass durch das 
Bebauungskonzept ausreichend die nachbarschaftlichen Belange berücksichtigt werden. 
Unter Berücksichtigung der Baugrenzen ergibt sich ein Abstand zwischen den 
Hauptgebäuden, der im Minimum etwa 90 bis 100 m und in der Regel über 110 m beträgt. 
Die Grünfläche selbst, gebildet aus der verbleibenden Fläche für die Landwirtschaft und 
Ackerfläche und gebildet aus der Grünfläche, die im Plangebiet festgesetzt ist, nimmt real 
einen Abstand von mindestens 60 m auf der Ebene/ Maßstabsebene des Bebauungsplanes 
ein. Dabei ist jedoch auch beachtlich, dass grundstücksbezogene Freiflächen sowohl im 
Wohngebiet als auch im Ferienhausgebiet zu beachten sind. Insofern vertritt die 
Gemeinde, dass durchaus die Belange des Flächennutzungsplanes mit ausreichendem 
Abstand berücksichtigt sind. In gleichem Maße hat die Gemeinde auch die 
Flächeninanspruchnahme im Norden reduziert. 
Die Gemeinde hat die Grundkarte überarbeitet, um hier aussagefähig zu sein. Für die 
nördlich an der Voßkaul gelegenen Gebäude ist beachtlich, dass die Gebäude selbst auf 
einer Geländehöhe von etwa 11 m liegen. Die Traufhöhen der Gebäude liegen bei 
unterschiedlichen Höhen. Hier wird lediglich Bezug genommen auf die Hauptgebäude. 
Für die Hauptgebäude liegen die Traufhöhen bei ca. 15 m im östlichen Bereich und bei 
etwa 21 m im westlichen Bereich. Für die Firsthöhen der Gebäude ist beachtlich, dass 
diese im östlichen Bereich bei etwa 21 bis 22 m liegen und im westlichen Bereich bei 26 
m. 
In gleichem Maße steigt auch die Geländehöhe nördlich des Plangebietes von Ost nach 
West an. Hier sind die Geländehöhen von den relevanten und die Sicht beeinflussenden 
Grundstücken von 19 m im Osten bis etwa 24 m im Westen zu verzeichnen. Insofern ist 
beachtlich, dass durch die ansteigende Geländesituation auf den Wohngrundstücken zum 
Hellberg hin bzw. zu den Ausläufern des Hellbergs hin eine durchgängige Sicht nur vom 
First aus möglich ist. 
Insofern ist aus Sicht der Landschaftsbildbetrachtung eher eine untergeordnete Bedeutung 
für die Beeinträchtigungen durch eine heranrückende Ferienbebauung zu sehen. Aus 
Gründen des Abstandes wird aus Sicht der Gemeinde eine Abwägungsrelevanz gesehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
Spannungen können aufgrund 
der Höhenlage und der 
vorgesehenen Abstände 
ausgeschlossen werden. Die 
Gemeinde prüft die 
Abstandsforderungen bei der 
weiteren Vorbereitung des 
städtebaulichen Konzeptes. Nach 
derzeitigem Stand der Dinge 
wird das städtebauliche Konzept 
in der vorgelegten Form nicht 
fortgeführt, sondern verändert 
fortgeführt. 
Die Gemeinde geht davon aus, 
dass Beeinträchtigungen für die 
Anwohner ausgeschlossen 
werden können. Auch 
Verschiebungen des Plangebietes 
nach Norden sollen betrachtet 
werden.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden bilanziert. Die Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen werden im weiteren Verfahren bestimmt. Hier sollen auch 
Möglichkeiten des FFH-Managementplanes in Betracht gezogen werden. Favorisiert wird 
der Erwerb von Ökopunkten eines anerkannten Ökokontos oder die 
Renaturierungsmaßnahme des Beckerwitzer Grabens. 
 
zu 3. 
Die Gemeinde wird dies gewissenhaft prüfen. Voraussetzung für Beschlüsse im weiteren 
Verfahren ist die Sicherung der Maßnahme/ Durchführung der Maßnahme durch 
städtebauliche Verträge und Bürgschaften. 
 
zu 4. 
Die Bettenkapazität mit 400 Betten ist raumordnerisch abgestimmt. Dies gilt 
ausschließlich für diesen Bereich. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Gebietes 
sollen die infrastrukturellen Voraussetzungen überprüft und geschaffen werden, so dass 
für den Ort eine verbesserte Infrastruktur zur Verfügung steht.  
 
 
 
 
 
 
zu 5. 
Die Gemeinde Hohenkirchen ist an einer Information interessiert. Die Gemeinde macht 
die Öffentlichkeitsbeteiligungen bekannt. Die Gemeinde verfügt über die Internetseite und 
macht das Verfahren transparent. Im Zusammenhang mit dem konkreten Anliegen hat die 
Gemeinde das Gespräch mit den Anwohnern und Einwohnern gesucht. 
 
zu 6. 
Der Arbeitsvermerk wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. Die 
Gemeinde hatte sich bereits mit 
dem Umfang an Wohnbebauung 
im Ort beschäftigt. Aus 
raumordnerischen 
Gesichtspunkten ist das 
Gemeindekonzept jedoch 
entsprechend für die 
Wohnfunktionen in Richtung 
Hohenkirchen zu entwickeln. 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 



Anlage 1 zum Beschluss 2020-________- Bebauungsplan Nr. 19 für die Ferienanlage nördlich der Ortslage Niendorf und westlich der Strandstraße der Gemeinde Hohenkirchen  

 80 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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zu 1. 
Diese Stellungnahme ist für den angrenzenden Bereich des Bebauungsplanes zu 
betrachten. Sie betrifft nicht den Bebauungsplan Nr. 19. Die Entscheidung über die 
Inanspruchnahme der Fläche innerhalb der Voßkaul wird die Gemeinde unabhängig vom 
Bebauungsplan Nr. 19 treffen. Themen artenschutzrechtlicher Relevanz werden von der 
Gemeinde sehr umfassend diskutiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Planungsabsicht der Gemeinde im Rahmen des B-Planes Nr. 19 wird in Vereinbarung 
mit den artenschutzrechtlichen Belangen umgesetzt. Die für die Bebauung vorgesehenen 
Flächen sind für Wanderungsbewegungen nach artenschutzrechtlicher Begutachtung nicht 
relevant. Wanderungsbewegungen sind eher im Niederungsbereich zu sehen, der 
entsprechend bei der Planung beachtet wird. 
 
 
 
zu 3. 
Vorliegende Unterschriftenliste wird der Verfahrensakte beigefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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zu 1. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Flächen liegen auf einen 
Höhenrücken. 
 
zu 2. 
Aufgrund der artenschutzrechtlichen Begutachtung durch einen Artenschutzgutachter 
kann davon ausgegangen werden, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
ausgeschlossen werden und nicht eintreten. Die für Bebauung vorgesehenen Flächen sind 
für Wanderungsbewegungen eher von untergeordneter Bedeutung. 
Wanderungsbewegungen sind in tieferliegenden Bereichen, für die keine Bebauung 
vorgesehen ist, eher zu verzeichnen. Genaue Kenntnis ergibt sich aus dem AFB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. Erkenntnisse 
des Artenschutzfachbeitrages 
sind einzuarbeiten.  

 


